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EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den XXX  
D047851/2 
[…](2016) XXX draft 

  

BESCHLUSS (EU) …/… DER KOMMISSION 

vom XXX 

über das Referenzdokument für bewährte 
Umweltmanagementpraktiken, branchenspezifische Umweltleistungsindikatoren und 

Leistungsrichtwerte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
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BESCHLUSS (EU) …/… DER KOMMISSION 

vom XXX 

über das Referenzdokument für bewährte 
Umweltmanagementpraktiken, branchenspezifische Umweltleistungsindikatoren und 

Leistungsrichtwerte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION - 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS)1, 
insbesondere auf Artikel 46 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die von der Kommission gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erstellten 
branchenspezifischen Referenzdokumente sind notwendig, um den Organisationen 
eines bestimmten Sektors zu helfen, gezielter auf die wichtigsten Aspekte ihres 
Umweltmanagements einzugehen, und die Bewertung und Verbesserung der 
Umweltleistung einer Organisation und die diesbezügliche Berichterstattung zu 
erleichtern. Sie beinhalten bewährte Umweltmanagementpraktiken, 
Umweltleistungsindikatoren sowie gegebenenfalls Leistungsrichtwerte und 
Punktesysteme, die die Bestimmung des Umweltleistungsniveaus des betreffenden 
Sektors ermöglichen. 

(2) Die im Anhang dieses Beschlusses aufgeführten bewährten 
Umweltmanagementpraktiken betreffen wichtige Umweltfragen, die für den 
Lebensmittel- und Getränkesektor identifiziert wurden. Sie dürften auch eine stärker 
kreislauforientierte Wirtschaft fördern, indem konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 
der Abfallbewirtschaftung, zur Förderung der Nutzung von Nebenprodukten und zur 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen aufgezeigt werden. 

(3) EMAS-registrierte Organisationen sind nicht verpflichtet, die im branchenspezifischen 
Referenzdokument angegebenen Leistungsrichtwerte zu respektieren, da es nach 

                                                 
1 ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1. 
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EMAS Sache der Organisationen ist, die Realisierbarkeit dieser Richtwerte unter 
Kosten- und Nutzengesichtspunkten zu bewerten. 

(4) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 müssen EMAS-registrierte 
Organisationen branchenspezifische Referenzdokumente bei der Entwicklung ihres 
Umweltmanagementsystems und bei der Bewertung ihrer Umweltleistung in der 
Umwelterklärung gemäß Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
berücksichtigen.  

(5) Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Gegenstand des Anhangs dieses 
Beschlusses ist, wurde in der Mitteilung der Kommission „Erstellung des Arbeitsplans 
mit einer als Anhaltspunkt dienenden Liste der Branchen für die Annahme 
branchenspezifischer und branchenübergreifender Referenzdokumente gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)“2 als prioritärer Sektor für die Ausarbeitung 
branchenspezifischer und branchenübergreifender Referenzdokumente identifiziert.  

(6) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des mit Artikel 49 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 eingesetzten Ausschusses —  

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

Das branchenspezifische Referenzdokument für bewährte Umweltmanagementpraktiken, 
branchenspezifische Umweltleistungsindikatoren und Leistungsrichtwerte für die 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist im Anhang festgelegt. 

Artikel 2 

EMAS-registrierte Organisationen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie müssen dem 
branchenspezifischen Referenzdokument gemäß Artikel 1 Rechnung tragen und entsprechend 

 die relevanten Teile des Referenzdokuments bei der Entwicklung und Anwendung 
ihres Umweltmanagementsystems mit Blick auf die Umweltprüfungen 
berücksichtigen;  

 die im branchenspezifischen Referenzdokument beschriebenen relevanten 
branchenspezifischen Umweltleistungsindikatoren zur Berichterstattung über ihre 
Leistung in Bezug auf die spezifischeren Umweltaspekte verwenden, die sie in ihrer 
Umwelterklärung angeben; 

 in ihrer Umwelterklärung angeben, auf welche Weise die relevanten bewährten 
Umweltmanagementpraktiken und Leistungsrichtwerte zur Bewertung ihrer 
Umweltleistung und der entsprechenden Einflussfaktoren berücksichtigt wurden. 

                                                 
2 ABl. C 358 vom 8.12.2011, S. 2. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am neunzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Karmenu Vella 
 Mitglied der Kommission 
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